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Einlösefristen der Kranzkarten des SG KSV 

 

 

 

 

An der Delegiertenversammlung vom 17. März 2018 wurde beschlossen, dass für 

alte Kranzkarten die Einlösefristen gestaffelt ablaufen. 

 

Dieser Entscheid ist nicht mit den Verträgen des Kranzkartenkonkordates 

kompatibel, in denen auch der SG KSV eingebunden ist. 

 

Alle Kranzkarten, die kein Ablaufdatum aufgedruckt haben, werden 

weiterhin eingelöst. 

 

Alle Kranzkarten, die ein Ablaufdatum haben, werden 15 Jahre lang nach 

dem Ausgabedatum eingelöst. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


